
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/10/21 5Ob107/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1994

Norm

JN §60 Abs2

Rechtssatz

Ein auf fremdem Grund und Boden errichtetes Gebäude ist eine grundsteuerp1ichtige, insoweit als unbeweglich

anzusehende Sache, für die gemäß § 60 Abs 2 JN der Einheitswert maßgeblich ist.
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5 Ob 107/94
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